
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1] Die nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zah lungsbedingungen gelten 
für alle Auf träge, Lieferungen und sonstige Leis tun gen der Firma HAINBUCH 
GmbH Spannen de Technik [nachfolgend kurz: HAINBUCH]. Die Verkaufs-, 
Liefer- und Zahlungsbe din gun gen gelten auch für alle zukünftigen Verträge 
mit dem Besteller sowie für zukünftige an ihn zu erbringende Lieferungen 
und sonstige Leis tungen. Die Verkaufsbedingun gen gelten entsprechend 
für Werk- und Dienstleis tun gen. Anstelle der Annahme der gelieferten 
Ware tritt bei Werkleistungen die Abnahme und bei Dienstleistungen die 
Entgegennahme der Dienstleistung.
2] Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbe din gungen gelten nur gegen-
über Unter neh men im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Sie gel ten aus-
schließlich; entgegenstehenden oder von diesen Verkaufs-, Liefer- und 
Zah lungsbedingungen abweichenden Bedingun gen des Bestellers wird 
widersprochen.

§ 2 Vertragsschluss
1] Bestellungen, Vertragsänderungen und Er gänzungen sowie 
Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Telefonisch oder in anderer Form 
erteilte Bestellungen gelten als angenommen, wenn die Versendung oder 
Aus händigung der Ware und Rechnung erfolgt.
2] Alle Angebote sind freibleibend. Die in Angebotserklärungen, Katalogen, 
Prospek ten, Preislisten, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen enthaltenen 
Angaben über Maße, Gewichte, Leistungen oder Material erfolgen sorg-
fältig, jedoch unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet sind. Gleiches gilt für sämtliche Konstruktionsangaben und 
Vorschläge. Än de rungen aufgrund der technischen Entwick lung behält sich 
HAINBUCH vor. Von HAINBUCH gefertigte Zeichnungen, Muster stücke und 
Unter lagen bleiben Eigen tum von HAINBUCH; sie dürfen ohne Ein willi gung 
von HAINBUCH Dritten nicht zu gänglich gemacht werden. HAINBUCH weist 
insoweit auf sein Urheberrecht hin.
3] Die vertraglich geschuldeten Eigen schaf ten der Kaufsache richten sich aus-
schließlich nach der Produktbeschreibung und den schriftli chen Vereinbarungen. 
Einseitig vom Käu fer geäußerte Vorstellungen bleiben eben so außer Betracht 
wie Werbeaussagen und sonstige öf fent   liche Äußerungen von HAINBUCH oder 
eines Gehilfen von HAINBUCH.
4] Modelle, Werkzeuge und sonstige Einrich tun gen für die Ausführung eines 
Auftrags bleiben, auch wenn HAINBUCH einen Teil der Kosten berechnet, stets 
Eigentum von HAINBUCH.

§ 3 Preise
1] Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, gelten die am 
Eingangstag der Be stellung in den Katalogen und Preislisten an ge  gebenen Preise 
in Euro [EUR] je Stück oder entsprechend der an gegebenen Mengen ein heit 
zu züglich der gesetzlichen Mehrwert steuer.
2] Gesondert berechnet werden marktabhängige Zuschläge für Roh  stoffe zu 
den jeweiligen Tagespreisen. Ebenso werden über den Kauf preis hinausge-
hende Leistungen sowie zusätzlich vereinbarte Arbeiten gesondert in Rech-
nung gestellt. Sofern keine besondere Ver einbarung getroffen wurde, erfolgt die 
Lie fe rung ab Werk HAINBUCH, unfrei, und ausschließlich Verpa ckung.

§ 4 Zahlung
1] Soweit nichts anderes vereinbart ist, lauten die Zah lungs bedingungen

 innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder
 innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto.

2] Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Verein ba rung.
3] Gegenansprüche des Bestellers berechtigen ihn nur dann zur Aufrechnung 
oder Zurückbehaltung, wenn sie rechtskräftig festgestellt oder unstreitig 
sind.
4] Skonti werden hinfällig und Zahlungen so fort fällig, wenn ein Zah-
lungsverzug für eine andere Lieferung oder Leistung vorliegt. Dies gilt auch bei 
einem außergerichtlichen Vergleichs- oder einem gerichtlichen Insolvenz ver-
fahren ab dem Zeitpunkt der Bean tra gung.

§ 5 Lieferung
1] Die Lieferung von HAINBUCH erfolgt unter dem Vorbehalt rechtzeitiger 
und richtiger Selbstbelieferung ab Lager.
2] Alle Lieferzeit-Angaben sind unverbindliche Richtwerte und setzen die 
Erfüllung der Vertrags pflichten des Bestellers voraus. Liefer fris ten und Termine 
sind nur bei schriftlicher Ver ein barung möglich. Die Liefer fristen und Ter mine 
beziehen sich dann auf den Zeitpunkt der Absendung bzw. die Mitteilung der 
Versand be reit schaft und beginnen mit Datum der Auftrags bestätigung, jedoch 
nicht vor völliger Klar stel lung aller Einzelheiten des Auftrags, der Bei bringung 
der vom Besteller zu beschaffenden Unter lagen, Genehmigungen oder Frei-
gaben so wie vor Eingang einer vereinbarten An zah lung.
3] Lieferverzug tritt nicht ein, solange der Besteller mit einer Verbind lichkeit im 
Verzug ist.
4] HAINBUCH ist berechtigt, insbesondere bei größeren Aufträgen, 
Teillieferungen in einem zumutbaren Umfang vorzunehmen. Be rech net wird 
insoweit die Lieferung.
5] Im Falle höherer Gewalt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits kämpfen, 
insbesondere Streik und Aussperrung, Transport- und Be triebs  störungen jeder 
Art sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des 
Willens von HAINBUCH liegen, ver-län gert sich die Lieferzeit angemessen. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Wird durch die 
genannten Um stände die Lieferung oder Leistung unmöglich, wird HAINBUCH 
von der Lieferverpflich tung entbunden.
6] Verzögert sich die Lieferung auf Wunsch des Bestellers, ist 
HAINBUCH berechtigt, Ersatz des entstandenen Schadens einschließlich 
etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kauf sache geht in 
diesem Fall zum Zeitpunkt des Annahmeverzugs auf den Besteller über. Nach 
Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist ist HAINBUCH 
berechtigt, anderweitig über den Liefer ge genstand zu verfügen und den Besteller 

mit verlängerter Frist zu beliefern.

§ 6 Gefahrübergang und Entgegen nahme
1] Die Ware wird auf Gefahr des Bestellers ge liefert und geht spätes tens 
mit dem Absenden der Lieferteile auf ihn über, auch wenn Teil lie ferungen 
erfolgen oder HAINBUCH noch an de re Leistungen wie Ver sandkosten oder 
In be trieb nahme übernommen hat.
2] Versandweg und -mittel sind, wenn nichts anderes vereinbart wur de, der 
Wahl von HAINBUCH überlassen.
3] Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Män gel auf-
weisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus § 8 entgegenzu neh men.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
1] Bis zur vollständigen Befriedigung sämtlicher Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung bleiben die gelieferten Waren Eigentum von 
HAINBUCH. Der Besteller hat die Ware ordnungsgemäß aufzubewahren 
und zu versichern. Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Be steller auf 
Verlangen von HAINBUCH zur Herausgabe der gelieferten Ware verpflich-
tet, ohne dass HAINBUCH zuvor den Rücktritt vom Ver trag erklären muss. 
Dies gilt auch, wenn einzelne oder sämtliche For de rungen von HAINBUCH in 
eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und 
anerkannt ist. Bei Pfändung, Zwangs vollstreckung oder sonstigen Eingriffen 
Dritter hat der Besteller HAINBUCH unverzüglich unter Übergabe der für die 
Wahrung der Eigentumsrechte von HAINBUCH notwendigen Unterlagen zu 
benachrichtigen.
2] Als Zahlung gilt der Eingang des Gegenwerts beim Lieferer. Bei Scheck- 
bzw. Wechselzahlung bleibt der Eigentumsvorbehalt bis zur Einlösung dieser 
Verbindlichkeiten durch den Besteller bestehen.
3] Eine etwaige Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den 
Besteller wird stets für HAINBUCH vorgenommen, ohne dass für Letzteren 
daraus Verpflichtungen entstehen, und bleibt Eigentum von HAINBUCH. Dies 
gilt auch, wenn die Vorbehaltsware zu einem neuen Gegenstand verarbeitet 
wird.
4] Wird die Vorbehaltsware von HAINBUCH mit anderen, dem Be stel-
ler nicht gehörenden Gegenständen verbunden, oder geht hierdurch die 
Sonderrechtsfähigkeit verloren, so erwirbt HAINBUCH das Mit eigen tum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbe halts ware zu anderen verbun-
denen Gegenständen zum Zeit punkt der Ver bindung. Erfolgt die Verbindung 
in der Weise, dass die Sache des Be stellers als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Besteller HAINBUCH anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mit-
eigen tum für HAINBUCH. Für das Miteigentum von HAINBUCH gilt im Übrigen 
das Gleiche wie für den unter Vorbehalt gelieferten Ge gen stand.
5] Der Besteller ist berechtigt, Vorbehaltsware im ordentlichen Ge schäfts gang 
weiter zu verkaufen. Andere Verfügungen, insbesondere die Verpfändung 
und Sicherungsübereignung sind dem Besteller nicht gestattet. Der Besteller 
ist verpflichtet, die Vorbehaltsware nur unter ver längertem und erweitertem 
Eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern, wenn die Vorbehaltsware vom 
Dritterwerber [Abnehmer] nicht so  fort bezahlt wird. Die Berechtigung zur 
Weiterveräußerung entfällt bei Zahlungsverzug des Bestellers.
6] HAINBUCH ist berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Be stel lers 
gegen Diebstahl, Maschinen, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu 
versichern, sofern nicht der Besteller selbst eine entsprechende Versicherung 
nachweislich abgeschlossen hat.

§ 8 Mängelrechte des Bestellers
Bei Sach- und Rechtsmängeln der Lieferung hat der Besteller unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche vorbehaltlich § 9 folgende Mängel rechte:
A. Sachmängel
1] Bei Teilen, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden 
Umstands als mangelhaft herausstellen, hat HAINBUCH nach Wahl von 
HAINBUCH den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu lie-
fern. Die Feststellung solcher Mängel ist HAINBUCH un verzüglich schriftlich 
zu melden. Die Untersuchungs- und Rüge pflicht umfasst auch Bedienungs- 
und Montageanleitungen. Ersetzte Teile werden Eigentum von HAINBUCH.
2] Zur Vornahme der HAINBUCH notwendig erscheinenden Besei ti gung 
von Mängeln und Lieferung mangelfreier Sachen hat der Be steller nach 
Verständigung mit HAINBUCH die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben. Andernfalls ist HAINBUCH von der Haftung für die daraus ent-
stehenden Folgen befreit. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der 
Betriebssicherheit bzw. zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, 
wobei HAINBUCH sofort zu verständigen ist, hat der Besteller das Recht, den 
Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Liefe rer Ersatz 
der erforderlichen Aufwendungen zu verlangen.
3] Von den durch die Beseitigung von Mängeln bzw. die Lieferung 
mangelfreier Sachen entstehenden Kosten trägt HAINBUCH, soweit sich 
die Beanstandung als berechtigt herausstellt, die Kosten des Er satz stücks 
einschließlich des Versands sowie die angemessenen Kos ten des Aus- 
und Einbaus; ferner, falls dies nach Lage des Einzelfalls billigerweise 
verlangt werden kann, die Kosten der etwa erforderli chen Gestellung 
seiner Monteure und Hilfskräfte. Ansprüche des Be stellers wegen der zur 
Beseitigung von Mängeln bzw. zur Lieferung mangel freier Sachen entste-
henden Aufwendungen, insbesondere Trans port-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten, sind jedoch ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich 
erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen 
Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, 
die Ver bringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
4] Der Besteller hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag, wenn HAINBUCH – unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Ausnahmefälle – eine HAINBUCH gesetzte angemessene Frist 
für die Nacherfüllung wegen eines Sachmangels fruchtlos verstreichen lässt. 
Liegt nur ein unerheblicher Mangel vor, steht dem Besteller lediglich ein 
Recht zur Minderung des Vertragspreises zu. Das Recht auf Minderung des 
Vertragspreises bleibt ansonsten ausgeschlossen.

5] Keine Mängelrechte bestehen insbesondere in folgenden Fällen, sofern sie 
nicht vom Lieferer zu verantworten sind: ungeeignete oder un sachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetrieb setzung durch den Besteller 
oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, 
nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Bau grund, chemische, elektro-chemische oder 
elektrische Einflüsse.
6] Wird ein Mangel durch den Besteller oder einen Dritten unsachgemäß 
beseitigt, besteht keine Haftung von HAINBUCH für die daraus entstehenden 
Folgen. Gleiches gilt für ohne vorherige Zustimmung von HAINBUCH vorge-
nommene Änderungen des Liefergegenstands.

B. Rechtsmängel
7] Führt die Benutzung des Liefergegenstands zur Verletzung von gewerb-
lichen Schutzrechten oder Urheberrechten im Inland, wird HAINBUCH auf 
Kosten von HAINBUCH dem Besteller grundsätzlich das Recht zum weiteren 
Gebrauch verschaffen oder den Liefer ge gen stand in für den Besteller zumu-
tbarer Weise derart modifizieren, dass die Schutzrechtsverletzung nicht 
mehr besteht. Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen oder in 
angemessener Frist nicht möglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Unter den ge nannten Voraussetzungen steht auch HAINBUCH ein 
Recht zum Rück tritt vom Vertrag zu. Darüber hinaus wird HAINBUCH den 
Be stel ler von unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen der 
betreffenden Schutzrechtsinhaber freistellen.
8] Die in § 8 B [7] genannten Verpflichtungen von HAINBUCH sind vor-
behaltlich § 9 [2] für den Fall der Schutz- oder Urheberrechts verlet zun gen 
abschließend. Sie bestehen nur, wenn

  der Besteller HAINBUCH unverzüglich von geltend gemachten Schutz- 
oder Urheberrechtsverletzungen unterrichtet,

  der Besteller HAINBUCH in angemessenem Umfang bei der Abwehr der 
geltend gemachten Ansprüche unterstützt bzw. HAINBUCH die Durchführung 
der Modifizierungsmaßnahme gem. § 8 B [7] ermöglicht,

  HAINBUCH alle Abwehrmaßnahmen einschließlich außergerichtli cher 
Regelung vorbehalten bleiben,

  der Rechtsmangel nicht auf einer Anweisung des Bestellers beruht, und
  die Rechtsverletzung nicht dadurch verursacht wurde, dass der Be steller 
den Liefergegenstand eigenmächtig geändert oder in einer nicht vertrags-
gemäßen Weise verwendet hat.

§ 9 Haftung von HAINBUCH
1] Für Schäden haftet HAINBUCH – aus welchen Rechtsgründen auch immer 
– nur

  bei Vorsatz,
  bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender 
Angestellter,

  bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
  bei Mängeln, die HAINBUCH arglistig verschwiegen oder deren Vor-
handensein oder Abwesenheit HAINBUCH garantiert hat,

  bei Mängeln des Liefergegenstands, soweit nach Produkt haf tungs ge setz 
für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Ge gen ständen 
gehaftet wird.

2] Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die sich 
aus der Natur des Vertrags ergeben und die für die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind, haftet HAINBUCH auch 
bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter oder bei leichter 
Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, ver-
nünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere An sprü che gegenüber 
HAINBUCH sind ausgeschlossen.

§ 10 Verjährung, Verhandlungen
1] Alle Ansprüche des Bestellers – aus welchen Rechtsgründen auch immer 
– verjähren in 12 Monaten, sofern der mangelhafte Liefer ge gen stand nicht 
entsprechend seiner üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet 
wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat. Die unbeschränkte 
Haftung von HAINBUCH für Schäden aus der Verletzung einer Garantie 
oder aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für vorsätz-
liches oder arglistiges und grob fahrlässiges Verhalten sowie für Ansprüche 
nach dem Produkt haf tungs gesetz bleibt unberührt.
2] Eine Stellungnahme von HAINBUCH zu einem von dem Besteller geltend 
gemachten Mängelanspruch ist nicht als Eintritt in Verhand lun gen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Um stän de anzusehen, 
sofern der Mängelanspruch in vollem Umfang zu rück gewiesen wird.

§ 11 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichts stand
1] Die Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über 
den internationalen Warenkauf [CISG].
2] Erfüllungsort für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Rechte und Verbindlichkeiten ist Marbach.
3] Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis angegebenen Streitigkeiten ist der 
Geschäftssitz von HAINBUCH Gerichtsstand, nach Wahl von HAINBUCH 
auch der Hauptsitz des Bestellers.

Konditionen. Verkaufsbedingungen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


